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Sicherheit der TI - Konnektoren liegt nicht in der Verantwortung der 
Psychotherapeut*innen 

 

Berlin 03.04.2022: Immer wieder sorgt die verpflichtende Telematik Infrastruktur (TI) für 

Pleiten, Pech und Pannen. Zuletzt fiel der Konnektor der Firma „secunet“ im März 2022 durch 

Sicherheitslücken auf. Die meisten psychotherapeutischen Praxen dürften mit einem Konnektor 

dieser Firma ausgestattet sein. Problematisch für die Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen 

dürfte wohl die Aussage des Bundesdatenschutzbeauftragten gewesen sein, dass die jeweiligen 

Praxisinhaber*innen für dieses Datenschutzproblem verantwortlich i.S. der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) seien, obwohl es keinerlei Einflussnahme auf die 

Konnektorensicherheit durch die Profession gibt. Der Datenschutzbeauftragte legte aus unserer 

Sicht damit den Finger in die Wunde der zu schnellen und nicht ausgereiften Einführung einer 

technisch veralteten TI.                                                            

In einer KBV Resolution vom 04.03.2022 hatten nicht nur die psychotherapeutischen 

Vertreter*innen (Bernhard Moors, VAKJP, vertritt hier die Interessen der KJP), sondern auch alle 

ärztlichen Vertreter*innen in der KBV-VV, das Bundesgesundheitsministerium (BMG) zu einer 

Klarstellung aufgefordert.  

Auf eine entsprechende Anfrage der KBV gibt es nun eine Antwort aus dem BMG. In dieser 

betont das Ministerium, dass eine Speicherung von Daten im Sicherheitsprotokoll der 

Konnektoren kein Datenverarbeitungsvorgang sei, „der nach § 307 Abs. 1 SGB V in die 

Verantwortung der Leistungserbringer fällt“.                                                                                                                  

Das Ministerium betont die gesetzlich begrenzte Verantwortung der Psychotherapeut*innen 

und Ärzt*innen. Eine Verantwortung bestehe nur, „wenn die Leistungserbringer über die Mittel 

der Datenverarbeitung mitentscheiden“. Dies könnten sie im vorliegenden Fall gerade nicht und 

hätten auch keinen Einfluss. Die Verantwortlichkeit der Praxen beschränke sich „auf die 

ordnungsgemäße Inbetriebnahme, Wartung und Verwendung der Komponenten“. Das BMG 

schreibt: „Solange keiner dieser Fälle vorliegt, sind die Voraussetzungen für die 

datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit des Leistungserbringers nicht gegeben.“ 



 

  

Das Ministerium weist in seiner Antwort an die KBV auch nochmals darauf hin, dass die Gematik 

die Anforderungen an die Konnektoren in Spezifikationen vorgebe. Der Hersteller 

„secunet“ habe die in Frage stehende Funktion des Konnektors entgegen der vorgegebenen 

Spezifikation „eigenverantwortlich entwickelt und umgesetzt“.   

 

Darüber hinaus setzen wir uns als VAKJP dafür ein, dass fehlerhafte Konnektoren, die 

ausgetauscht werden müssen, den Praxen kostenneutral ersetzt werden!        

 

Mehr unter KBV: Resolution II: Die Gematik muss ihrer Verantwortung gerecht werden!   

https://www.kbv.de/media/sp/2022_03_04_KBV-VV_Resolutionen.pdf                                                                                      
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